
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/9/2 96/12/0103
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1998

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

BDG 1979 §37 Abs1;

GehG 1956 §25 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Eine NEBENtätigkeit ist nicht mehr anzunehmen, wenn sie mehr als die Hälfte der Gesamttätigkeit des Beamten

ausmacht.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7 Nebentätigkeit
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